
Untersagung einer 
Reklameanlage

Der Magistrat einer Lan-
deshaupstadt untersagte die
Aufstellung einer beleuchte-
ten Reklametafel mit beweg-
ten Werbebotschaften („Rol-
ling Board“) im Sichtbereich
der Fahrbahn „straßenpoli-
zeilich wegen des unmittel-
baren Straßen- und Eisen-
bahnkreuzungs- sowie Ver-
flechtungsbereich der Auto-
bahnabfahrt“.

Der Bewilligungswerber
legte in seiner Berufung ei-
nen modifizierten Plan vor,
aus dem eine Verschiebung
der Anlage um sechs Meter
hervorging. Die Berufungs-
behörde holte ein Gutachten
eines verkehrstechnischen
Amtssachverständigen ein.
Dieser gelangte im Hinblick
auf die komplexe Verkehrs-
situation und eines daraus
resultierenden erhöhten Auf-
merksamkeitserfordernisses
zum Schluss, dass der An-
trag abzulehnen sei; im ge-
samten Straßenzug gebe es
keinen genehmigungsfähi-
gen Standort. In einer ergän-
zenden Stellungnahme wies
der Sachverständige darauf
hin, dass bei einem Ortsau-
genschein Blendwirkung
durch die Sonne festgestellt
worden sei. Es sei damit zu
rechnen, dass durch den
Werbezweck der Anlage die
Aufmerksamkeit von Fahr-
zeuglenkern abgelenkt wer-
de. Besonders problematisch
sei die Situation im gegen-
ständlichen Bereich, weil es
sich um eine innerstädtische
Hauptverkehrsachse handle,
wo neben zahlreichen ver-
kehrsrelevanten Informatio-
nen auch eine Häufung ver-
kehrsfremder Informationen
(Hinweisschilder, Firmenbe-
zeichnungen, Plakate, Mast-

werbung) gegeben sei. Der
Bewilligungswerber legte
ein „lichttechnisches Gut-
achten“ eines privaten Sach-
verständigen vor. Darin wur-
de die behauptete Blendung
von Lenkern in Frage ge-
stellt. 

Der Stadtsenat wies die
Berufung ab und bestätigte
den erstinstanzlichen Be-
scheid, da infolge der Ver-
kehrssituation die Errichtung
der Werbeanlage zu Ablen-
kungen der Verkehrsteilneh-
mer und einer wesentlichen
Beeinträchtigung der Ver-
kehrssicherheit führen wür-
de. Dagegen erhob der Be-
willigungswerber Vorstel-
lung und rügte, dass eine Be-
gründung fehle, inwiefern

die Beeinträchtigung der
Verkehrssicherheit wesent-
lich sei. Der Vorstellung
wurde stattgegeben, der Be-
rufungsbescheid aufgehoben
und die Angelegenheit zur
neuerlichen Entscheidung an
den Magistrat verwiesen.
Die Berufungsbehörde habe
es unterlassen, festzustellen,
ob durch die Werbeanlage
(auch hinsichtlich des Alter-
nativstandorts) eine wesent-
liche Beeinträchtigung der
Verkehrssicherheit gegeben
sei. Ferner könne nicht nach-
vollzogen werden, auf wel-
chen Standort sich das Gut-
achten des Amtssachverstän-
digen beziehe.

Die Landeshauptstadt er-
hob Beschwerde, die der

VwGH als berechtigt er-
kannte: „Durch die Anlage
wird jedenfalls teilweise
Luftraum über einer Straße
mit öffentlichem Verkehr in
Anspruch genommen.“ Aus
dem im angefochtenen Be-
scheid wiedergegebenen
Gutachten des Amtssachver-
ständigen gehe klar hervor,
dass auch eine Standortver-
schiebung nicht möglich sei,
da im gesamten Straßenraum
kein genehmigungsfähiger
Standort gesehen werden
könne. „Damit gab der
Amtssachverständige in
schlüssiger Weise zu erken-
nen, dass er auch im Hin-
blick auf den modifizierten
Standort keine Möglichkeit
einer Bewilligung sieht“, er-
läuterte der VwGH. Zur ge-
forderten Wesentlichkeit
erörterte der VwGH, dass im
Berufungsbescheid klar zum
Ausdruck komme, dass es
aufgrund der komplexen
Verkehrssituation im Nahbe-
reich des geplanten Aufstel-
lungsorts zu Ablenkungen
der Verkehrsteilnehmer und
infolge dessen einer wesent-
lichen Beeinträchtigung der
Sicherheit des Verkehrs
kommen würde. Schon aus
dem Ablenkungseffekt leite-
te die Berufungsbehörde be-
reits die Wesentlichkeit ab.
Wie aus „insbesondere“ in §
83 Abs. 1 StVO zu ersehen
ist, ist die Aufzählung nicht
erschöpfend und schließt
nicht aus, dass bei einer
komplexen Verkehrssituati-
on die Ablenkung von Ver-
kehrsteilnehmern durch eine
Werbeanlage als wesentliche
Beeinträchtigung der Ver-
kehrssicherheit qualifiziert
werden kann. Eine Rechts-
widrigkeit des Berufungsbe-
scheides lag daher nicht vor.

VwGH 2009/02/0233,
16.10.2009
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„Rolling Board“: Werden durch eine beleuchtete Reklame-
tafel Verkehrsteilnehmer abgelenkt, kann die Aufstellung von
der Behörde untersagt werden.

Straßenverkehr und Recht
Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs zu den Themen Untersagung einer Reklameanlage, 

Rückwärtsfahren auf der Autobahn sowie Nachtrunk.



Rückwärtsfahren
auf der Autobahn

Über einen Lenker wurde
wegen Rückwärtsfahrens auf
der Zufahrtsrampe zur Auto-
bahn eine Geldstrafe ver-
hängt. Dagegen richtete sich
seine VwGH-Beschwerde, in
der er vorbrachte, dass es
sich um keine Autobahn im
Sinne der StVO gehandelt
habe bzw. das Hinweiszei-
chen „Autobahn“ nicht ge-
setzeskonform kundgemacht
gewesen sei: „Das Hinweis-
zeichen befindet sich am En-
de der Leitschiene direkt am
Kurvenausgang der Auf-
fahrt. Die im Plan bezeich-
nete Stelle befindet sich aber
ca. acht Meter weiter west-
lich. Im Plan ist gut ersicht-
lich, dass das Hinweiszei-
chen sich erst im geraden
Verlauf der Auffahrt zu be-
finden hätte, nicht aber am
Kurvenausgang. Damit
weicht der Standort des Hin-
weiszeichens um rund acht
Meter von dem im vorgeleg-
ten Plan ab, womit keine
gehörige Kundmachung vor-
liegt.“

Die Behörde hat Zu- und
Abfahrtsstraßen zu oder von
Autobahnen durch Verord-
nung zu Autobahnen zu er-
klären. Derartige Verordnun-
gen sind durch Straßenver-
kehrszeichen oder Boden-
markierungen kundzuma-
chen und treten mit deren
Anbringung in Kraft. Nach
der Rechtsprechung des
VwGH sind die Straßenver-
kehrszeichen dort anzubrin-
gen, wo der räumliche Gel-
tungsbereich der Verord-
nung beginnt und endet. Dif-
feriert der Aufstellungsort
eines Straßenverkehrszei-
chens von der getroffenen
Verordnungsregelung um
fünf Meter, kann von einer
gesetzmäßigen Kundma-
chung nicht die Rede sein. 

„Zutreffend hat der Be-
schwerdeführer einen rele-
vanten Verfahrensmangel in-
folge des Unterbleibens wei-
terer Ermittlungen betref-

fend die ordnungsgemäße
Kundmachung des Hinweis-
zeichens durch die belangte
Behörde gerügt“, erkannte
der VwGH. Der Beschwer-
deführer rügte ferner die un-
terlassene Einvernahme des
von ihm namhaft gemachten
Polizisten, der das Rück-
wärtsfahren nicht habe sehen
können, weil er zum Tatzeit-
punkt nicht mehr am Tatort
gewesen sei. Aufgrund einer
Erkrankung sei dieser Zeuge
nicht zur Verhandlung er-
schienen. Eine Behörde darf
nach der ständigen Judikatur
des VwGH die Einvernahme
eines Entlastungszeugen
nicht allein deshalb unterlas-
sen, weil dieser trotz ord-
nungsgemäßer Ladung zur
Verhandlung nicht erschie-
nen ist. Vielmehr ist es
Pflicht der Behörde, einen
allenfalls unwilligen Zeugen
zum Erscheinen und zur
Aussage zu zwingen. Aller-
dings ist die Wesentlichkeit
des Verfahrensmangels der
Unterlassung der Einvernah-
me des Zeugen davon ab-
hängig, ob der Zeuge zu ei-
nem wesentlichen Thema
namhaft gemacht worden ist. 

Der VwGH erkannte:
„Der Beschwerdeführer
zeigte mit dieser Rüge kei-
nen relevanten Verfahrens-
mangel auf, zumal in der Be-
schwerde nicht einmal be-
hauptet wird, dass die
Behörde ansonsten zu einem
anderen Bescheid hätte kom-
men können.“

In der Beschwerde wurde
jedoch mit dem Hinweis dar-
auf, dass die Beweisaufnah-
me im Zeitpunkt der Erlas-
sung des Bescheides noch
nicht geschlossen gewesen
sei, ein weiterer relevanter
Verfahrensmangel aufge-
zeigt. Damit verletzte die
Behörde fundamentale Ver-
fahrensbestimmungen: Der
Gesetzgeber hat dem Be-
schuldigten das Recht einge-
räumt, nach Schluss der Be-
weisaufnahme zu dem ihm
vorgeworfenen Verhalten
Stellung zu beziehen. Damit

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 9-10/11

VERK EHR SR ECHT

RECHTSANWALT
DR. MICHAEL MATHES

Marc-Aurel-Straße 6
1010 Wien

Telefon: 01-512 51 51
Telefax: 01-513 87 71

RA Dr. Peter Csoklich

Rechtsanwaltskanzlei

mit dem Schwerpunkt

Wirtschaftsrecht

1090 Wien

Währingerstrasse 2-4

Tel.: 01 / 319 45 20-0

Fax: 01 / 319 83 22

Internet: www.dscvienna.at



wird es dem Beschuldigten
ermöglicht, durch sein per-
sönliches und glaubwürdiges
Auftreten auf die bevorste-
hende Entscheidung Einfluss
zu nehmen. 

Dem Lenker wurde dieses
Recht nicht gewährt (vgl.
VwGH 18.5.2004, Zl. 2002/
17/0270). Der Bescheid wur-
de daher auch aus diesem
Grund wegen Rechtswidrig-
keit infolge Verletzung von
Verfahrensvorschriften auf-
gehoben.

VwGH 2009/02/0095,
25.11.2009 

Nachtrunk

Ein an einem Verkehrs-
unfall beteiligter Lenker gab
gegenüber der ermittelnden
Polizeibeamtin an, vor dem
Unfall fünf Gläser Wein
konsumiert zu haben. Die
Frage, ob er auch nach dem
Lenken etwas getrunken ha-
be, verneinte er. Der Alko-
mattest ergab 0,59 mg/l.  Es
wurde eine Geldstrafe von
900 Euro verhängt. Erst in
der Berufung machte der
Lenker geltend, dass sich der
ermittelte Alkoholisierungs-
grad auf den Konsum von
Alkohol nach dem Vorfalls-
zeitpunkt gründe. 

Das Berufungsgericht er-
kannte, dass die hinsichtlich
des Nachtrunks aufgestellten
Behauptungen durch die
Aussage der Polizistin in der
Meldung widerlegt seien.
Diese war auf eine wider-
sprüchliche Formulierung in
der Anzeige angesprochen
worden, in welcher der letzte
Alkoholkonsum vor der
Atemluftmessung mit „ca.
19:30“, der Tatzeitpunkt hin-
gegen mit 19.10 Uhr angege-
ben war. Die Polizeibeamtin
erklärte dies so, dass der
Lenker gefragt worden sei,
wann er zuletzt Alkohol
konsumiert habe und die
Zeitangabe 19.30 Uhr auf
seiner Aussage beruhe. Die
Nachfrage, ob er nach dem
Lenken etwas getrunken ha-
be, habe er verneint. Die Be-

amtin gab weiters an, dass
der Lenker um 20.32 Uhr
auf die Polizeiinspektion ge-
bracht und um 20.42 Uhr
zum Alkotest aufgefordert
worden sei. Wenn er in die-
sem Zusammenhang erklärt
habe, dass sein letzter Alko-
holkonsum allenfalls eine
Stunde zurückliege, so erklä-
re dies die Zeitangabe 19.30
Uhr. Der Lenker war nicht
zur Verhandlung erschienen,
da er von seinem Rechtsver-
treter über den Verhand-
lungstermin nicht informiert
worden war.

Auch in der VwGH-Be-
schwerde verantwortete sich
der Lenker mit Nachtrunk.
Er brachte vor, er sei zwar
zur mündlichen Verhand-
lung geladen worden, die
Ladung sei seinem ausge-
wiesenen Vertreter zugestellt
worden, der Text der Ladung
habe jedoch sein persönli-
ches Erscheinen nicht ver-
langt, weshalb er davon aus-
gegangen sei, dass dieses
auch nicht notwendig sei.
Wäre er aber einvernommen
worden, hätte er klarstellen
können, dass tatsächlich ein
Nachtrunk vorgelegen sei
und er das Kfz nicht alkoho-
lisiert gelenkt habe. Weiters
berief sich der Lenker dar-

auf, dass es bezüglich der
zeitlichen Angaben in der
Anzeige Widersprüche gäbe.
„Zuerst ist dem Beschwerde-
führer zu antworten, dass
sein Vertreter zur mündli-
chen Verhandlung erschie-
nen ist und dort angegeben
hat, er habe seinen Mandan-
ten in Bezug auf die Ver-
handlung gar nicht infor-
miert, weil er davon ausging,
dass sein Erscheinen nicht
notwendig sei“, so der
VwGH. Ist eine Partei trotz
ordnungsgemäßer Ladung
nicht erschienen, hindert
dies weder die Durchführung
der Verhandlung noch die
Fällung des Erkenntnisses.
Wenn es der Beschuldigte
trotz ordnungsgemäßer La-
dung unterlassen hat, per-
sönlich zu erscheinen, hat er
dies selbst zu verantworten
(vgl. VwGH 19.10.1995, Zl.
94/09/0168). 

Im gegenständlichen Fall
komme laut VwGH noch
hinzu, dass der anwaltliche
Vertreter des Lenkers in der
mündlichen Verhandlung
ohnehin zugegen war und es
dem Lenker oblegen wäre,
diesen hinreichend zu infor-
mieren (vgl. VwGH
1.10.1997, Zl. 97/09/0149).
Bezüglich der vom Lenker

angesprochenen wider-
sprüchlichen Zeitangaben
hielt der VwGH entgegen,
dass die Beweiswürdigung
nur insofern seiner Überprü-
fung zugänglich sei, als es
sich um die Schlüssigkeit
des Denkvorgangs handle
bzw. darum, ob die Beweis-
ergebnisse in einem ord-
nungsgemäßen Verfahren er-
mittelt worden seien. Die
Behörde habe zu den vom
Lenker aufgeworfenen Wi-
dersprüchen im angefochte-
nen Bescheid in nicht un-
schlüssiger Weise Stellung
genommen. Es sei daher da-
von auszugehen, dass der
Lenker anlässlich der Amts-
handlung die Frage, „ob er
nach dem Lenken etwas ge-
trunken“ habe, mit „nein“
beantwortet habe.

Der Verwaltungsgerichts-
hof hat in ständiger Recht-
sprechung (vgl. VwGH
7.9.2007, Zl. 2006/02/0274)
im Zusammenhang mit der
Glaubwürdigkeit eines be-
haupteten Nachtrunks dem
Umstand Bedeutung beige-
messen, zu welchem Zeit-
punkt der Lenker diese Be-
hauptung aufgestellt hat.
Demnach ist auf einen allfäl-
ligen Nachtrunk bei erster
Gelegenheit hinzuweisen.
Weiters entspricht es der
herrschenden Judikatur, dass
derjenige, der sich auf einen
Nachtrunk beruft, die Menge
des konsumierten Alkohols
konkret zu behaupten und zu
beweisen hat. Der Be-
schwerdeführer hat im Ver-
fahren aber nie eine konkrete
Menge des zu sich genom-
menen Alkohols angegeben,
sondern die Menge nur als
„diverse alkoholische Ge-
tränke“ bezeichnet. Der
VwGH: „Unter diesen Um-
ständen konnte die belangte
Behörde die spätere Nach-
trunkbehauptung als un-
glaubwürdig erachten.“ Die
Beschwerde wurde abgewie-
sen.

VwGH 2008/02/0391, 
16.10.2009

Valerie Kraus
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Alkotest: Wer sich auf einen Nachtrunk beruft, muss bei der
ersten sich bietenden Gelegenheit darauf hinweisen und er
hat auch die Menge des konsumierten Alkohols konkret zu
behaupten und zu beweisen.


